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RS OGH 1954/5/6 1Ob52/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1954

Norm

ABGB §1118 B1

ABGB §1416

Rechtssatz

Ist in einem Bestandvertrag vereinbart, daß ein Zinsrückstand in bestimmter Höhe dem Bestandgeber das Recht zur

sofortigen Vertragsau7ösung gibt, so sind ungewidmete Zahlungen des Bestandnehmers auf den Bestandzins als die

beschwerlichste Schuld anzurechnen.
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